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Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen nach Widerspruch gemäß  5a
VVG a.F.

Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung von Lebens- und Rentenversicherungsverträgen nach Widerspruch gemäß  5a VVG a.F.<br /><br />IV ZR
384/14 - Urteil vom 29. Juli 2015 und<br />IV ZR 448/14 - Urteil vom 29. Juli 2015<br />Der für das Versicherungsvertragsrecht zuständige IV. Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs hatte sich erstmals mit Einzelheiten der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung von Lebens- und
Rentenversicherungsverträgen zu befassen, in denen die Versicherungsnehmer nach  5a Abs. 1 Satz 1 VVG a.F. den Widerspruch gegen das
Zustandekommen des Vertrages erklärt hatten.<br />Die Kläger hatten bei dem beklagten Versicherer im Jahr 1999 bzw. im Jahr 2003 fondsgebundene
Renten- bzw. Lebensversicherungsverträge nach dem in  5a VVG a.F. geregelten sogenannten Policenmodell abgeschlossen. Jahre später kündigten sie
die Verträge und erklärten schließlich den Widerspruch nach  5a VVG a.F. Der Versicherer zahlte auf die Kündigungen hin den jeweiligen Rückkaufswert
an die Kläger aus. Diese verlangen nun mit ihren Klagen Rückzahlung aller von ihnen geleisteten Beiträge nebst Zinsen abzüglich der Rückkaufswerte,
da die Verträge infolge der Widersprüche nicht wirksam zustande gekommen seien.<br />Das Landgericht hat die Klagen abgewiesen, das
Oberlandesgericht hat ihnen teilweise stattgegeben. Es hat angenommen, die Versicherungsnehmer hätten die Widersprüche wirksam erklärt und
könnten dem Grunde nach Rückzahlung aller Prämien verlangen, müssten sich dabei aber den während der Dauer der Prämienzahlung genossenen
Versicherungsschutz anrechnen lassen (vgl. Pressemitteilung Nr. 99/2015). Die Revisionen des beklagten Versicherers, der den Abzug weiterer
Positionen von den Klageforderungen erstrebt, hatten im Wesentlichen keinen Erfolg.<br />Der IV. Zivilsenat hat bereits mit Urteil vom 7. Mai 2014 (IV ZR
76/11, BGHZ 201, 101, Pressemitteilung Nr. 78/2014) entschieden, dass Versicherungsnehmer bei der nach einem wirksamen Widerspruch
durchzuführenden bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung ihrer Lebens- und Rentenversicherungsverträge nicht uneingeschränkt alle gezahlten
Prämien zurückverlangen können; vielmehr müssen sie sich den jedenfalls bis zur Kündigung des jeweiligen Vertrags genossenen Versicherungsschutz
anrechnen lassen.<br />Ausgehend hiervon hat das Berufungsgericht in den Streitfällen den geschuldeten Wertersatz auf der Grundlage der
Prämienkalkulation des beklagten Versicherers in revisionsrechtlich nicht zu beanstandender Weise geschätzt und die auf die gezahlten Prämien
entfallenden Risikoanteile in Abzug gebracht. Lediglich in einem Punkt hat der Bundesgerichtshof einen weiteren Abzug für geboten gehalten. Anders als
das Berufungsgericht gemeint hat, muss sich der Versicherungsnehmer zusätzlich zu dem Rückkaufswert, den er bereits vom Versicherer erhalten hat,
die Kapitalertragssteuer nebst Solidaritätszuschlag, die der Versicherer bei Auszahlung des Rückkaufswertes für den Versicherungsnehmer an das
Finanzamt abgeführt hat, als Vermögensvorteil anrechnen lassen.<br />Weitere Positionen, die der Versicherer in Abzug bringen wollte, hat das
Berufungsgericht hingegen zu Recht nicht berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die vom Versicherer geltend gemachten Abschluss- und
Verwaltungskosten. Insoweit kann sich der Versicherer nicht gemäß  818 Abs. 3 BGB auf den Wegfall der Bereicherung berufen. Die Verwaltungskosten
sind bereits deshalb nicht bereicherungsmindernd zu berücksichtigen, weil sie unabhängig von den streitgegenständlichen Versicherungsverträgen
angefallen und beglichen worden sind. Hinsichtlich der Abschlusskosten gebietet es der mit der richtlinienkonformen Auslegung des  5a VVG a.F.
bezweckte Schutz des Versicherungsnehmers, dass der Versicherer in Fällen des wirksamen Widerspruchs das Entreicherungsrisiko trägt. Auch die
Ratenzahlungszuschläge führen zu keinem teilweisen Wegfall der Bereicherung der Beklagten.<br />Die Bereicherungsansprüche der Kläger umfassen
gemäß  818 Abs. 1 Alt. 1 BGB auch die durch die Beklagte gezogenen Nutzungen. Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen, dass nur die
Nutzungen herauszugeben sind, die vom Bereicherungsschuldner tatsächlich gezogen wurden. Es hat zu Recht die Darlegungs- und Beweislast beim
Versicherungsnehmer gesehen und ihm einen entsprechenden Tatsachenvortrag abverlangt, der nicht ohne Bezug zur Ertragslage des jeweiligen
Versicherers auf eine tatsächliche Vermutung einer Gewinnerzielung in bestimmter Höhe, etwa in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz,
gestützt werden kann. Über weitere Einzelfragen des Nutzungsersatzes hatte der Bundesgerichtshof in diesen Revisionsverfahren nicht zu entscheiden,
da keine der Parteien Einwendungen gegen die Schätzung des Berufungsgerichts erhoben hat.<br />IV ZR 384/14 - Urteil vom 29. Juli 2015<br />OLG
Köln - Urteil vom 5. September 2014 - 20 U 77/14<br />LG Aachen - Urteil vom 11. April 2014 - 9 O 419/13<br />und<br />IV ZR 448/14 - Urteil vom 29.
Juli 2015<br />OLG Köln -Urteil vom 17. Oktober 2014 - 20 U 110/14<br />LG Aachen - Urteil vom 6. Juni 2014 - 9 O 77/14<br />Die maßgeblichen
Normen lauten wie folgt:<br />Versicherungsvertragsgesetz in der Fassung des Dritten Gesetzes zur Durchführung versicherungsrechtlicher Richtlinien
des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Juli 1994 (Drittes Durchführungsgesetz/EWG zum VAG)<br /> 5a<br />(1) Hat der Versicherer
dem Versicherungsnehmer bei Antragstellung die Versicherungsbedingungen nicht übergeben oder eine Verbraucherinformation nach  10a des
Versicherungsaufsichtsgesetzes unterlassen, so gilt der Vertrag auf der Grundlage des Versicherungsscheins, der Versicherungsbedingungen und der
weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbraucherinformation als abgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nicht innerhalb von vierzehn
Tagen nach Überlassung der Unterlagen schriftlich widerspricht. ?<br />Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)<br /> 812<br />(1) Wer durch Leistung eines
anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. ?<br /> 818<br />(1) Die
Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen ?<br />?<br />(3) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des
Wertes ist ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht mehr bereichert ist.<br />?<br /><br />Pressestelle des Bundesgerichtshofs<br />76125
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Der Bundesgerichtshof (BGH) ist das oberste Gericht der Bundesrepublik Deutschland im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit, d.h. der Zivil- und
Strafrechtspflege, die in den unteren Instanzen von den zur Zuständigkeit der Länder gehörenden Amts-, Land- und Oberlandesgerichten ausgeübt wird.
Im Anschluss an die Konstituierung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 wurde am 1. Oktober 1950 der Bundesgerichtshof in Karlsruhe
eingerichtet.Der Bundesgerichtshof ist ? bis auf wenige Ausnahmen ? Revisionsgericht. Er hat vor allem die Sicherung der Rechtseinheit durch Klärung
grundsätzlicher Rechtsfragen und die Fortbildung des Rechts zur Aufgabe.Der Bundesgerichtshof ist in 12 Zivilsenate und fünf Strafsenate mit insgesamt
127 Richterinnen und Richtern aufgegliedert. Hinzu kommen acht Spezialsenate, nämlich die Senate für Landwirtschafts-, Anwalts-, Notar-,
Patentanwalts-, Wirtschaftsprüfer-, Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen, der Kartellsenat und das Dienstgericht des Bundes.


